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Deutſchland.
Jn Marburg iſt der Betſaal der irvingianiſchen Gemeinde, welche

Dr. Thierſch dort geſammelt hat, polizeilich geſchloſſen worden dieſelbe
Maßregel war ſchon früher gegen die Baptiſten vollzogen worden.

Kiel, den 19. Februar. Das holſteiniſche Kriegs Departement hat
als ſolches mit geſtern zu exiſtiren aufgehört, doch ſind die Funktionen
deſſelben noch nicht außer Thätigkeit geſetzt, da die Ablieferung noch nicht
vollzogen auch die Ablieferung der Marine iſt bis jetzt nicht geſchehen,
weil die von Kopenhagen zur Annahme beſtimmten Officiere noch nicht
eingetroffen, indeß handelt es ſich hierbei nur um Formalitäten; auch
der frühere Kriegsdampfer „Bonin auf welchen von deutſcher Seite
Anſpruch gemacht wurde, wird dem Landesherrn abgeliefert, vielleicht
mit Vorbehalt, ſo wie überhaupt bei der ganzen Regierungs Uebergabe
Einwilligung und Rechte des deutſchen Bundes ausdrücklich reſervirt
ſind. Nachrichten aus Kopenhagen ſprechen von einem baldigen Sturze
des däniſchen Miniſteriums, doch wird ein ſolcher ſchwerlich geſchehen,
ehe die deutſchen Kommiſſare Kopenhagen wiederum verlaſſen haben

werden. (Börſen Halle.)Frankreich.
Paris, den 20. Februar. Die vielen Gerüchte über den bevor-

ſtehenden Ausbruch eines Krieges ſcheinen der ruſſiſchen Regierung
einige Beſorgniſſe eingeflößt zu haben. Zum wenigſten hat der ruſſiſche
Fürſt Balabine kürzlich eine längere Konferenz mit dem Miniſter des
Aeußern, Turgot, gehabt, in welcher er demſelben weitläufig die Abſich-
ten der ruſſiſchen Regierung mittheilte. Balabine ſoll ſich dahin ge-
äußert haben, daß, falls ein Krieg ausbrechen ſollte, Rußland wahr-
ſcheinlich keinen thätigen Antheil daran nehmen würde, wenn es nicht
vielleicht deshalb geſchehe, um im entſcheidenden Augenblick den Aus-
ſchlag zu geben. Zugleich ſoll Balabine dem franzöſiſchen Miniſter zu
verſtehen gegeben haben, daß Rußland unter keinen Umſtänden dulden
werde, daß die jetzigen deutſchen Gränzen verändert würden. Die Ver-
träge von 18415 müßten vollſtändig aufrecht erhalten werden, und Ruß-
land könne unter keinen Umſtänden zugeben, daß das europäitſche
Gleichgewicht geſtört werde. Louis Bongparte ſoll dieſe mündliche
Note des ruſſiſchen Abgeſandten ſehr übel aufgenommen haben. Jm
erſten Augenblick, heißt es, ſei viel von dem Degen des Onkels die
Rede geweſen. Es beſtätigt ſich, daß Bocher, der frühere Admini-
ſtrator der orleaniſtiſchen Güter, verhaftet worden iſt. Herr v. Mon-
talivet, Direktor der Civilliſte Louis Philippe's, ſoll ebenfalls auf dem
Punkte geſtanden haben, verhaftet zu werden, ſeine Krankheit jedoch
die Ausführung dieſer Maßregel verhindert haben. Die neuen
franzöſiſchen Fahnen ſollen in Paris an die Armee vertheilt werden.
Man wird zu dieſem Ende eine Abtheilung Soldaten eines jeden Regi-
ments nach Paris kommen laſſen, um bei einer großen Revue die Adler
aus den Händen des Präſidenten zu empfangen. (K. Z.)

Paris den 20. Februar. Vor einiger Zeit hatte die Allgemeine
Zeitung“ gemeldet, daß von Paris Agenten nach Belgien abgegangen
ſeien, um unter dem Landvolk und in der Armee Anhänger für die Ver
ſchmelzung Belgiens mit Frankreich zu werben. Dieſe Agenten hätten,
ſchreibt man ihr jetzt aus Paris, ſeitdem wahrſcheinlich ſehr übertriebene

Berichte von dem Erfolge ihrer Sendung nach Paris geſchickt. Dieſelbe
Partei, welche 1830 die Trennung von Holland herbeigeführt, und ein
Theil des Klerus ſollen dem Plane ein ſehr geneigtes Ohr ſchenken,
und der belgiſche General Ch. s an der Spitze einer bereits ge
bildeten Partei für die Verſchmelzung ſtehen. England überwache dieſe
Umtriebe, und die jenſeits des Kanals gemachten Vorbereitungen zum
Kriege dürften mit denſelben im Kauſalnexus ſtehen.

Großbritannien und Jrland.
London, den 21. Februar. Die neueſten Berichte aus Cork mel-

den, daß bereits ſechs Kriegsſchiffe von der britiſchen Tejoflotte im dor-
tigen Hafen eingetroffen ſind. Die andern waren noch nicht in Sicht.
Die Stationirung dieſer Flotille in den britiſchen Kanalgewäſſern wird
allgemein mit großer Befriedigung aufgenommen.

Locales.
Halle, den 24. Februar. Wir vernehmen, daß der Königl. Staats

Anwalt in der Anklageſache wider die beiden Handarbeiter Kettnitz
und Rauſchenbach, wegen unbefugter Ausübung der Jagd und Mord-
verſuchs, verhandelt in der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts vom
16. Februar die Nichtigkeitsbeſchwerde nun wirklich eingelegt hat.

Landwirthſchaftliches und Gewerbliches.

Statuten
der Obſtbaum-Verſicherungs- Geſellſchaft im Saalkreiſe.

F. 41. 1. Zweck der Geſellſchaft.
Der Zweck der Geſellſchaft iſt, den Schaden, welchen ihre Mitglie-

der durch Diebſtahl, böswilligen Frevel, Muthwillen und Ungeſchicklich-
keit von Menſchen an ihren Obſtbaumpflanzungen erleiden möchten, den
ſelben durch gemeinſchaftliche Beiträge zu erſetzen. Jeder Theilnehmer
befindet ſich zugleich in dem Rechtsverhältniſſe eines Verſicherers und
eines Verſicherten.

S. 2. 2. Aufnahmefähigkeit der Mitglieder.
Jeder Beſitzer von Obſtbaumpflanzungen im Saalkreiſe kann der

Geſellſchaft als Mitglied beitreten, auch iſt die Direktion der Geſell
ſchaft berechtigt, aus Gemeinden, welche an den Saalkreis angränzen,
Verſicherungen anzunehmen.



Die niedrigſte Verſicherungsſumme eines Mitgliedes iſt 20 Thaler.
Alle Verſicherungsſummen müſſen in einer Summe von Thalern beſtehen,
die durch 10 theilbar iſt.

Betragen die Verſicherungsſummen aus einer und derſelben Ge
meinde nicht mindeſtens 100 Thlr. und ſind aus den angränzenden Ge-
meinden gar keine Obſtbäume bei der Geſellſchaft verſichert, ſo kann die
Direktion die Verſicherungen zurückweiſen.

Ueberhaupt ſteht es der Direktion frei, Verſicherungen, bei denen
ſie beſondere Bedenken hat, zurückzuweiſen, ohne ſchuldig zu ſein,
die Gründe anzugeben.

Dem Zuruckgewieſenen ſteht jedoch der Rekurs an den Ausſchußder Geſelſhaft offen, bei deſſen Entſcheidung es dann bewendet.

Jeder Verſicherer iſt verpflichtet, alle in derſelben Marke oder auf
dem Areal eines und deſſelben Gutes geſteckten Obſtbäume und Wein-
pflanzungen, welche in keinen durch Mauern eingefriedigten oder ſonſt
ganz abgeſchloſſenen Räumen ſtehen, gleichzeitig zu verſichern. Verſiche
rungen einzelner Alleen werden nicht angenommen. Alle Anpflanzungen
an Wegen müſſen durch Prellſteine geſchützt ſein, welche auf jeder Seite
des Weges höchſtens 10 Ruthen von einander entfernt ſtehen dürfen.
Verſicherungen eingefriedigter Anlagen ſind nicht ausgeſchloſſen, genießen
aber keine Begünſtigungen.

3. 3. Aufnahme-Antrag.
Wer der Geſellſchaft als Mitglied beitreten will, muß ein ſpezielles

Verzeichniß der zu verſichernden Anpflanzungen, in welches jede Anpflan-
zung ihrer Lage nach zu bezeichnen, und für jede Anpflanzung die Sor-
ten der Bäume, nebſt der Verſicherungsſumme einzutragen nach dem
dieſen Statuten beigefügten Formulare, aufſtellen, und der Direktion in
zwei gleichlautenden Exemplaren als Aufnahme-Antrag überreichen, auch
ſich durch eigenhändige Vollziehung des unter dem Verzeichniſſe abge-
druckten Reverſes, allen Beſtimmungen der Statuten der Geſellſchaft
unterwerfen.

Die gedruckten Formulare zu den Aufnahme Anträgen liefert die
Geſellſchaft unentgeldlich.

8. 4. 4. Aufnahme.
Die Direktion hat den Antrag zu prüfen, ſowohl was die Richtig-

keit der Angaben im Verzeichniſſe, als was die Höhe der Verſicherungs-
ſumme betrifft. Mangelhafte, undeutliche oder unvollſtändige Anträge
giebt ſie dem Antragenden zur Berichtigung zurück.

Findet ſie gegen den angegebenen Geldwerth, zu dem die Anpflan-
zungen verſichert werden ſollen, Bedenken, ſo kann ſie denſelben nach
eignem Ermeſſen oder auf Grund einer Taxe durch Mitglieder der Ge-
ſellſchaft, welche ſie hierzu ernennt, ermäßigen und danach die Aufſtel-
lung eines neuen Antrags fordern.

Findet die Direktion gegen den Antrag nichts zu erinnern, oder
ſind die Erinnerungen in der vorſtehenden Art erledigt, ſo giebt ſie
dem Antragſteller das Eine Exemplar des Antrags genehmigt zurück.

Mit Aushändigung des genehmigten Antrags erlangt und über-
nimmt der Empfänger die Rechte und Pflichten eines Mitgliedes der
Geſellſchaft, wie ſolche aus dieſen Statuten ſich ergeben, ins Beſondere
den Anſpruch auf Vergütung ſeiner Schäden nach Maßgabe dieſer Sta-
tuten, und die Verpflichtung zur Leiſtung der Beiträge, welche die Ge-
ſellſchaft zur Zahlung der Entſchädigungen und zu den Verwaltungs-

koſten bedarf. G
Der Beitritt zur Geſellſchaft oder eine Erhöhung der Verſicherungs-

ſumme bis zum vollen Werthe der verſicherten Anpflanzungen iſt jeder

Zeit zuläſſig. 88. 6. 5, Zeitdauer der Verſicherung.
Alle Verſicherungen laufen bis zum 31. December des Jahres, in

welchem oder für welches die Verſicherung ſtattfindet. Wird vor Ablauf
dieſes Jahres die Verſicherung nicht abgemeldet, ſo beſteht dieſelbe für
das folgende Jahr fort. Auch Herabſetzungen der Verſicherungsſumme
für einzelne oder alle Anpflanzungen müſſen vor Ablauf des Jahres bei
der Direktion beantragt werden.

7. 6. Anmeldung der Beſchädigungen.
Jedes Mitglied der Geſellſchaft iſt verbunden von den Beſchädi-

gungen an ſeinen bei der Geſellſchaft verſicherten Anpflanzungen, für die
es eine Entſchädigung beanſprucht, der Direktion binnen 3 Tagen, nach
dem es, oder wenn es abweſend iſt, ſein Stellvertreter, von denſelben
Kenntniß erhalten hat, Anzeige zu machen oder machen zu laſſen.

8. T7. Unterſuchung des Schadens.
Auf den Antrag des betheiligten Mitgliedes hat die Direktion ſo-

fort durch zwei in der Nähe wohnende Mitglieder, welche in keinem
verwandtſchaftlichen Verhältniſſe zu dem Beſchädigten ſtehen dürfen,
unter Leitung eines Direktions- oder Ausſchuß Mitgliedes den Schaden
abſchätzen zu laſſen. Sind dieſe 3 Taxatoren über den Betrag des
Schadens nicht einverſtanden, ſo wird der Durchſchnitts Satz ihrer
Taxen angenommen.

Das über die Taxation, bei welcher der Beſchädigte nicht zugegen
ſein darf, aufgenommene Protokoll wird demſelben zur Anerkennung vor
gelegt. Verweigert dieſer die Anerkennung, ſo hat er ſeine Gründe an
zugeben, und ſteht die Entſcheidung über die Höhe der Entſchädigung,
nachdem die Taxatoren ſich über die Einwendungen des Beſchädigten
erklärt haben, in dieſem Falle der Direktion zu.

Gegen den Ausſpruch der Direktion ſteht dem Beſchädigten der
Recurs an den Ausſchuß offen, welcher, wenn er die Sache dazu an
gethan findet, eine neue Unterſuchung veranlaſſen kann.

Bei der Entſcheidung des Ausſchuſſes bewendet es aber, und hat
der Beſchädigte kein Recht, eine gerichtliche Taxation zu verlangen.

9. 8. Verluſt des Schadensanſpruchs.
Jeder Anſpruch auf Schadenserſatz an die Geſellſchaft fällt fort:

a) wenn der Schade eines einzelnen Mitgliedes während eines gan-
zen Jahres die Höhe von Einem Thaler noch nicht erreicht

b) wenn ſich ergiebt, daß der Verſicherungs Antrag offenbare Unrich-
tigkeiten und abſichtliche Unwahrheiten enthält;

c) wenn Verluſte verheimlicht worden ſind, welche ſchon vor dem Ab-
ſchluß der Verſicherung ſtattgefunden hatten;

d) wenn die Anpflanzung gleichzeitig bei der Geſellſchaft und an
derswo verſichert iſt

e) wenn die S. 7 vorgeſchriebene Anmeldung des Schadens nicht in
nerhalb der dort geſetzten Friſt ſtattgefunden hat;
wenn eine Anpflanzung an einem Wege nicht durch Prellſteine, ſo
wie dies S. 2 vorgeſchrieben, geſchützt iſt;

g) ar hal Mitglied den Schaden ſelbſt herbeigeführt oder vergrö-
ert hat;

h) wenn das Mitglied vor Aufnahme der Taxe ſich irgend eine Ver-
fügung über die Reſte der Bäume erlaubt, wodurch der Thatbe-
ſtand verdunkelt wird, oder wenn daſſelbe ſonſt der Taxation oder
deren rechtzeitiger Aufnahme Hinderniſſe oder Schwierigkeiten irgend

einer Art in den Weg legt;
i) wenn die Beſchädigungen durch feindliche Gewalt herbeigeführt

worden ſind.
10. 9. Feſtſtellung des Entſchädigungsanſpruchs.

Steht der Zahlung der Entſchädigung kein Hinderniß (8. 9.) ent
gegen und iſt deren Höhe in der 8. 8. angegebenen Art ermittelt, ſo
ſtellt die Direktion die Entſchädigungsſumme feſt und ertheilt dem Be
ſchädigten über die Höhe der Feſtſetzung eine Beſcheinigung.

S. 11. 10. Jahresbeiträge der Mitglieder.
Unmittelbar nach dem Schluſſe des Jahres entwirft die Direktion

eine Repartition über die Beiträge, welche die Mitglieder Behufs Erſatzes
der im Laufe des Jahres vorgekommenen und als richtig anerkannten
Schäden und zu den Verwaltungskoſten zu zahlen haben.

Die Vertheilung auf die Mitglieder erfolgt lediglich nach den Sum
men, mit welchen die Mitglieder ihre Anpflanzungen bei der Geſellſchaft
verſichert haben, ohne Rückſicht darauf, ob die Verſicherung ſchon mit
dem erſten Januar des verfloſſenen Jahres oder erſt ſpäter begonnen hat.

Die Beiträge läßt die Geſellſchaft durch expreſſe Boten welche ſie
im Monat Januar bei allen Mitgliedern herumſendet, einſammeln.

Wer es verſäumt, ſolche Einrichtungen zu treffen, daß der Bote
der Geſellſchaft, auch wenn das Mitglied bei deſſen Eintreffen nicht ein
heimiſch iſt, abgefertigt werden kann, muß, wenn der Bote bei Ablie-
ferung des Ausſchreibens den Beitrag nicht erhält, ſolchen der Direktion
binnen 8 Tagen einſenden, widrigenfalls die Direktion den Beitrag durch
einen auf Koſten des Mitglieds Boten einfordern läßt.

f. 12.
Außer den alljährlichen Beiträgen, welche nach der Höhe der im

verfloſſenen Jahre ſtattgefundenen Schäden ſteigen und fallen, zahlt je
des Mitglied zu den laufenden Verwaltungskoſten für jede 10 Thlr. der
Verſicherungsſumme einen Beitrag von 1 Sgr., welcher ſogleich bei Aus
händigung des genehmigten Antrags von ihm eingezogen wird.

Dieſer Beitrag wird ſowohl bei dem Eintritt in die Geſellſchaft,
als bei Erhöhungen der Verſicherungsſumme bezahlt, nicht aber bei
Verlängerungen bereits beſtehender Verſicherungen für das folgende Jahr.

S. 13. 11. Auszahlung der Entſchädigungen.
Die Zahlung der Entſchädigungen erfolgt im Februar des auf die

Beſchädigung folgenden Jahres. Sie beſteht in des nach 8. 10
feſtgeſtellten Schadens, indem des Schadens der Betheiligte jeder-
zeit ſelbſt tragen muß. Gegen Empfang dieſer Prämie iſt der Beſchä
digte verpflichtet, ſeine Anſprüche auf Schadenerſatz gegen den Beſchä
diger bis zur Höhe der ihm von der Geſellſchaft gezahlten Entſchädi-
gung, der Geſellſchaft zu cediren.

S. 14. 12. Austritt aus der Geſellſchaft.
Der Austritt aus der Geſellſchaft erfolgt durch eine ſchriftliche Er

klärung des Mitgliedes gegen die Direktion, daß er mit dem Schluſſe
des laufenden Jahres die Verſicherung abmelde.

Jm Laufe des Jahres iſt der Austritt der Regel nach keinem Mit
gliede geſtattet.

Bei Beſitz- oder Pachtveränderungen kann indeſſen der neue Be
ſitzer oder Pächter mit Genehmigung der Direktion für den bisherigen
Beſitzer oder Pächter eintreten. Bis dieſe Genehmigung erfolgt iſt,
bleibt der bisherige Verſicherte für die Beiträge des laufenden Jahres
verhaftet.

Auch kann in ſolchen Fällen die Direktion den gänzlichen Austritt
eines Mitgliedes mit Obſtbaumpflanzungen genehmigen und die Bedin-
gungen der Genehmigung feſtſtellen.

S. 15. 13. Direktion
Die Angelegenheiten der Geſellſchaft verwaltet eine aus drei Mit

gliedern beſtehende Direktion. t
Dieſelbe iſt als ſolche ein für allemal legitimirt, die Geſellſchaft

in Prozeſſen vor Gericht zu vertreten, und Namens derſelben verbind-
liche Erklärungen jeder Art abzugeben, auch einem Dritten die Wahr-
nehmung der Gerechtſame der Geſellſchaft zu übertragen, und ihm zu
dieſem Ende eine ſo unumſchränkte Vollmacht zu ertheilen, als ſie es
für gut befindet.

Alles, was die Direktion auf eine an ſich rechtsgültige Weiſe mit
d n en Namens der Geſellſchaft verhandelt, iſt für dieſelbe
verbindlich.

na



Die Direktion bedient ſich in ihren Schreiben, welche der Regel
nach von allen 3 Mitgliedern vollzogen werden, des Titels:

Die Direktion
der ObſtbaumVerſicherungs Geſellſchaft im Saalkreiſe.

8. 16. 114. Ausſchuß.
Der Direktion ſteht ein aus 9 Mitgliedern der Geſellſchaft be

ſtehender Ausſchuß zur Seite, welcher bei Differenzen zwiſchen einzelnen
Mitgliedern der Geſellſchaft und der Direktion in den durch die Sta-
tuten vorgeſehenen Fällen endgültig entſcheidet, und dem die Direktion
auch alle Fragen und Maßregeln zur Entſcheidung vorlegen kann, über
welche ſie nicht ſelbſt entſcheiden will.

Dem Ausſchuſſe wird von der Direktion alljährlich die Rechnung
zur Prüfung und Dechargirung vorgelegt.

s. 17. 15. Generalverſammlungen.
Alljährlich im Monat März findet eine Generalverſammlung der

Mitglieder ſtatt.
Die Befugniſſe derſelben ſind

1) die Wahl der Direktoren, von denen alljährlich Einer, in den
beiden erſten Jahren nach dem Looſe, ausſcheidet.

2) die Wahl der Mitglieder des Ausſchuſſes, von denen gleichfalls
alljährlich 3 ausſcheiden.

3) Abänderung der Statuten und Auflöſung der Geſellſchaft.
S. 18.

Außerordentliche Generalverſammlungen finden ſo oft ſtatt, als die
Direktion oder der Ausſchuß dies für nöthig halten.

S. 19.
Alle Generalverſammlungen werden von der Direktion ausgeſchrie-

ben, welche den Tag und den Ort derſelben zu beſtimmen hat. Jn
den Generalverſammlungen hat jedes Mitglied ohne Rückſicht auf die
Höhe der Verſicherungsſumme gleiches Stimmrecht. Die Ausbleibenden
ſind an die Beſchlüſſe der Erſchienenen gebunden.

S. 20.
Die Direktion und der Ausſchuß wählen aus ihrer Mitte ihren

Vorſitzenden. Der Vorſitzende des Ausſchuſſes führt zugleich den Vor
ſitz in den Generalverſammlungen der Geſellſchaft und giebt bei Stim
mengleichheit den Ausſchlag. u

g. 21.
Die Direktoren, die Mitglieder des Ausſchuſſes und die Taxato

ren, welche die Direktion aus der Zahl der Mitglieder wählt, S. 4.
und 8. erhalten für ihre Bemühungen keine Remuneration. Nur baare
Auslagen werden ihnen auf Verlangen erſetzt.

Behufs Beſorgung der Schreibereien, der Buchführung u. ſ. w.
kann die Direktion indeſſen einen Buchhalter annehmen, deſſen Gehalt
der Ausſchuß beſtimmt.

8. 22. 16. Abänderungen der Statuten.
Eine Abänderung der Statuten kann von der Generalverſammlung

nur beſchloſſen werden, wenn der anweſenden Mitglieder dafür
ſtimmen.

Auch darf eine Beſchlußnahme auf ſolche Abänderungen nur dann
ſtattfinden, wenn der Ausſchuß oder die Direktion ſie beantragen.

Mitglieder, welche Abänderungen wünſchen, haben ſolche zeitig
vor der Generalverſammlung bei der Direktion zu beantragen, welche
verpflichtet iſt, ſich über ſolche Anträge vor dem Zuſammentritt der
Generalverſammlung mit dem Ausſchuſſe zu vernehmen.

23. 17. Form der Bekanntmachungen an die Geſellſchaft.
Alle Mittheilungen der Direktion an die Geſellſchaft ins Beſondere

die Einladungen zu den Generalverſammlungen erfolgen durch das
Kreisblatt (den „Courier“) und ſind, wenn ſie in dieſem abgedruckt
ſtehen, für gehörig publicirt an alle Mitglieder zu achten.

Ein Auszug aus der Jahresrechnung ſoll gleichfalls alljährlich im
Kreisblatte abgedruckt, oder gedruckt unter die Mitglieder vertheilt
werden.

8. 24. 138. Auflöſung der Geſellſchaft.
Jm Falle die Auflöſung der Geſellſchaft von der General-Verſamm-

lung beſchloſſen werden ſollte, wozu es der anweſenden Stimmen
bedarf, tritt ſolche mit dem Schluſſe des Jahres ein, doch bleiben als
dann alle aus dem letzten Jahre den bisherigen Mitgliedern zuſtehenden
Entſchädigungen noch zu zahlen, und die Direktion wie der Ausſchuß
bis zur Abwickelung dieſer Forderungen noch in Funktion.

Vor ihrer Auflöſung hat die Direktion durch öffentliche Bekannt-
machung im Kreisblatte alle, welche an die Geſellſchaft noch Forderungen
haben, aufzufordern, ſolche bei Verluſt der Anſprüche binnen einer prä-
kluſiviſchen Friſt von 8 Wochen geltend zu machen.

S. 25. 19. Prämien für entdeckte Baumfrevler.
Die Direktion iſt ermächtigt, Leuten, welche ſich um die Entdeckung

von Baumfreveln verdient machen, eine angemeſſene Prämie aus der
Geſellſchaftskaſſe zu zahlen. Jeder, der einen Baumfrevler ſo zur An
zeige bringt, daß deſſen Ueberführung und Beſtrafung erfolgt, erhält aus
der Geſellſchaftskaſſe eine Prämie, welche die Direktion, je nach der
Größe des Schadens, auf 5—— 50 Thlr. feſtzuſetzen hat.

S. 26. 20. Uebergangs-Beſtimmung.
Bis zur erſten General Verſammlung, in welcher die Wahl der

Direktion und des Ausſchuſſes erfolgen wird, können die g. 3. gedachten
Anträge um Aufnahme in die Geſellſchaft bei jedem Mitgliede des unter-
zeichneten Comité gemacht, und von demſelben auch die Formulare zu
Anträgen in Empfang genommen werden. An dieſer erſten General

ihm vor.

Verſammlung können nur diejenigen Theil nehmen, deren Anträge vor
Beginn derſelben vom Comité genehmigt ſind.

Die erſte GeneralVerſammlung findet am ten März d. J. Nach
mittags 2 Uhr im Preiß'ſchen Gaſthofe zu Trotha ſtatt.

Trotha, den 3. Februar 1852.

Das Comité zur Begründung
der Obſtbaum Verſicherungs- Geſellſchaft im Saalkreiſe.

Rudloff. Barth. Hädicke. Schmidt. C. Schladebach.
E. Jänicke. W. Wittmann. Sander.

wweocachhoewawowrraeaeſhllſſnhouhſh1ee3òòJelDnyn un
Oeffentliche Sitzung des Schwurgerichts.

Halle, am 23. Februar 1852.
Präſident App. Ger. Rath Weſtphal.
Richtercollegium Die Kreisgerichtsräthe Wunderlich, Stecher, Freund

und Rudloff.
Königl Staatsanwaltſchaft: Staatsanwalt Heiſe.
Gerichtsſchreiber: Refer. Munnich.
Der Namensaufruf ergiebt die Anweſenheit von 32 Geſchworenen
I Verhandlung wider den Handarbeiter Joh. Friedr. Aug. Porritz aus

Schochwitz, 39 Jahr alt, nicht mehr Soldat und bereits in den Jahren 1834 bis
1847 fünfmal wegen Diebſtahls beſtraft.

Jury: Prem. Lieut. a. D. v. Bomsdorf, Prof. Dr. Prutz, Kaufmann
Finger, Amtm. Kettembeil, Rent. Zum pe, Butsbeſ. Schlemmer, Ob.-
Amtm. Bartels, Gutsbeſitzer Fleiſcher, Oekonom Sauer, Faſaneriebeſitzer
Bradt, Steuerrath a. D. Goethe, Freigutsbeſitzer Krüger.

Vertheidiger: Juſtizrath Quinque.
In der zu Schochwitz belegenen von dem Müller Ludw. Panſe, zugleich

Beſitzer der dortigen Schenke erpachteten ſogenannten Rittergutsmühle ſchlief in
der Pacht vom 31. Auguſt zum 1. September 1851 der Muhlknappe Guſtav
Heſſe allein. Derſelbe verließ um nach Eisleben zu gehen, ſchon früh 3 Uhr die
Muhle, verſchloß dieſelbe und hing den Schlüſſel in der Schenke an einem hierzu
beſtimmten Ort auf. Zwiſchen 5 und 6 Uhr kam der Panſe nach der Mühle und
fand dieſelbe noch verſchloſſen. Als er jedoch in die Mahlſtube trat bemerkte er
zerſtreut umherliegende Papiere und daß die beiden Wandſchranke, in deren eine
Heſſe ſeine Sachen aufzubewahren pflegte, gewaltſam erbrochen waren. Bei na
herer Unterſuchung ergab ſich daß folgende Gegenſtände fehlten

1 neuſilberne Taſchenuhr,

3 Hemden, dem Heſſe1 Taſchenmeſſer, gehörig
1 Paar Strumpfe,
1 Deckbett,
1 Kopfkiſſen, den Panſe'ſchen Eheleuten gehörig,
die Ueberzuge zu Beiden,
2 Säcke mit 4 Schfl. Gerſtenſchrot, gez. J. G. Boltze, und
1 Sack mit 1--14 Schfl. Gerſtenmehl dem Handarbeiter Lieder gehörig.

Vorgefundene Spuren ein abgebrochener Riegel eine dergl. Leiſte u ſ. w. deute
ten darauf hin daß der Dieb durch eine Hinterthür in die Muhle eingedrungen
war. Der Verdacht der Thäterſchaft fiel ſofort auf den Angeklagten welcher in
Schochwitz als Dieb bekannt und gefürchtet iſt. Bei einer vorgenommenen Haus-
ſuchung fand man denn auch den größten Theil des geſtohlenen Gutes bei

Gleichwohl leugnete er den Diebſtahl und gab vor die fraglichen Ge
genſtände ſeien von ſeiner Frau ins Haus gebracht Da dieſe auch in keinem
beſſeren Rufe ſteht als ihr Mann ſo würde ſie von dem Verdachte der Thater
ſchaft gleichmäßig betroffen werden wenn ſie nicht zur Zeit des Diebſtahls im 9.
Monate ſchwanger und ſonach unfähig geweſen wäre, die zum Theil ſehr ſchweren
Diebſtahlsobjekte zu transportiren.

Trotz ſeines beharrlichen Leugnens auch in der heutigen Verhandlung erachten
die Geſchworenen den Angeklagten ſchuldig obige Gegenſtände mit Ausnahme des
Taſchenmeſſers und der Strümpfe am 1. September 1851 früh vor 4 Uhr mit-
telſt Ueberſteigens der Befriedigung des Mühlenhofs und Abbrechens des vorge
ſchobenen hölzernen Riegels einer Thür aus der bewohnten Mühle des Müllers
Panſe in Schochwitz in der Abſicht weggenommen zu haben ſich dieſe Gegen
ſtände rechtswidrig zuzueignen.

Erkenntniß: wegen (ſchweren) Diebſtahls im wiederholten Rückfalle zu
12 Jahren Zuchthaus Verluſt der Ehrenrechte, 10 Jahren Polizeiaufſicht und
Tragung der Koſten.

II. Verhandlung wider die verehelichte Johanne Sophie Quenthe geb.
Dietze von hier 42 Jahr alt und bereits in den Jahren 1834 47 fünfmal
wegen Diebſtahls beſtraft.

Jury: OberbergamtsSekretair Nehmitz, Gutsbeſitzer Pitſchke, Kauf
mann Wagner, Profeſſor Dr. Schwarz, Freigutsbeſitzer Krüger, Ober
amtmann Bartels Rechtsanwalt Schuſter, Amtmann Kettembeil, Steuer
T a. D. Goethe, Gutsbeſitzer Fleiſcher Oekonom Lehnig, Oberforſter

ert.
Vertheidiger: Referendar v. Rauchhaupt.
Dem Seilermeiſter Jentzſch wurde in der Zeit vom 26. bis 31. October pr.

vom Flure der BelleEtage ſeines sub. Nr. 1842 zu Halle belegenen unverſchloſſe
nen Hauſes ein freidaſtehender Sack mit ungefähr 14 Scheffel Weizen entwendet,
Dieſes Diebſtahls iſt die Angeklagte bezüchtiget und zwar auf Grund folgender
Verdachtsgruünde. Die Angeklagte befand ſich im Beſitz des geſtohlenen Gutes
und verkaufte davon einen Theil an den Mehlhändler Rudiger; zum andern
Theil verſuchte ſie daſſelbe an den Särkefabrikant Brandt zu verkaufen ſie
machte dabei uüber den Erwerb des Weizens lügenhafte Angaben ſie ſtellte bei
ihrer polizeilichen Vernehmung die vorerwähnten erwieſenen Umſtände in Abrede
ſie legte ihrem Ehemann gegenüber ein außergerichtliches Geſtändniß ab; ſie hatte
vermöge ihres Gewerbes als Sand und Knorpelverkäuferin Gelegenheit zur Ver
bung des Diebſtahls endlich iſt ſie eine als Diebin vielfach beſtrafte Perſon.

In der heutigen Verhandlung leugnet die Angeklagte fortdauernd, und be
zuüchtiget ihren Ehemann, einen etwas ſchwachſinnigen Menſchen, der Thäterſchaft.

Die Geſchworenen erachten die Quenthe ſchuldig, im October pr. dem Sei-
lermeiſter Jentz ſch zu Halle aus einem im unverſchloſſenen Vorſaale ſeines Hau-
ſes aufgeſtellten Sacke eine Quantität Weizen von ca. 1 2 Scheffeln in der
Abſicht weggenommen zu haben, ſich ſolchen rechtswidrig zuzueignen,

Erkenntniß: wegen einfachen Diebſtahls im widerholten Rückfalle zu 8
Jahren Zuchthaus, Verluſt der Ehrenrechte, 3 Jahren Polizeiaufſicht und Tra
gung der Koſten.

Geſchichtskalender für Halle und den Regierungs

bezirk Merſeburg.
23. Februar.

1716. Conr. Arnold Schmid geboren.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Die der Kirche zu Radewell gehörigen, zu
Oſtern d. J. pachtlos werdenden Grundſtücke,
beſtehend in

1) 2 Ackerplänen in der Radeweller Marke
von reſp. 7 Morgen 147 (aRuthen und 8
Morgen 65 ORuthen;

2) einer in Radeweller Aue belegenen zwei-
ſchürigen Wieſe von 4 Morgen 126 ORu-
then und

3) einer in Planenger Aue belegenen zwei
ſchürigen Wieſe von 1 Morgen 63 (Ruthen,

ſollen von Oſtern d. J. ab anderweit auf 6 oder
nach Befinden auf 12 Jahre verpachtet werden.

Hierzu iſt Termin auf
den 1. März d. J., Vormittags 9 Uhr,

in der Pfarrwohnung zu Radewell angeſetzt,
in welchem ſich Pachtliebhaber einfinden wollen.

Halle, den 17. Februar 1852.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.

Freiwilliger Verkauf
beim Königl. Preuß. Kreis Gerichte zu

Halle a. d. S. II. Abtheilung.
Das den beiden minorennen Schweſtern Korn

aus Burg bei Reideburg, Johanne Friederike
und Johanne Wilhelmine Korn, gehörige, unter
Nr. 12b des Hypothekenbuchs von Burg bei
Reideburg eingetragene Haus Grundſtück mit
Zubehör, nach der in der Regiſtratur (zwei Trep-
pen hoch, Zimmer Nr. 27) einzuſehenden Taxe
abgeſchätzt auf 42 Thlr., ſoll

am 22. März d. J., Vormittags 11 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt (zwei Trep
pen hoch, Zimmer Nr. 21) vor dem Deputirten,
Herrn Kreis Gerichts Rath Pergande, meiſt
bietend verkauft und werden die Bedingungen
den Kaufluſtigen im Termine bekannt gemacht
werden.

Halle a./S., den 19. Januar 1852.
Königl. Preuß. Kreis-Gericht. II. Abtheilung.

Jacob.

Nothwendiger Verkauf
beim Königl. Preußiſchen Kreis- Gerichte zu

Halle a. d. S. I. Abtheilung.
Das hieſelbſt in den Weingärten belegene, im

Hypothekenbuche von Halle sub Nr. 1872 ein-
getragene, der Friederike Louiſe Bertha,
und Auguſte Amalie, Geſchwiſter Elitzſch,
und der Wittwe Auguſte Clara Elitzſch,
geb. König, gehörige Haus, Hof und Garten
nach der, nebſt Hypotheken Schein und Bedin-
gungen, in der Regiſtratur eine Treppe hoch,
Zimmer Nr. 17. einzuſehenden Taxe abge-
ſchätzt auf

1117 Thlr. 3 Sgr. 9 Pf. ſoll
am 12. Mai 1852, Vormittags 10 Uhr,

an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, eine Treppe
hoch, Zimmer Nr. 5, vor dem Deputirten Herrn
Referendar Küſt er meiſtbietend verkauft werden.

Bekanntmachung.
Wir beabſichtigen die zu dem Nachlaſſe unſerer

Eltern gehörigen Thalgüter im Wege der Lici
tation zu verkaufen, nämlich:

das Salzkoth die Krähe, ein großes Koth,
welches keine Gerenthe hat;

2) folgende Soolengüter: 12/, Pfanne Deutſch,
4*/2 Pfanne Gutjahr, 2 Nöſel Meteritz,
1* Pfanne Deutſch, 4*/, Pfanne Gut-
jahr, 1 Pfanne Deutſch, 3 Pfannen Deutſch,

1 Pfanne Gutjahr, Pfanne Deutſch
und Pfanne Gutgjahr.

Der Bietungstermin wird
Sonnabend den 28. Februar d. J. 11 Uhr

in der Wohnung des Rendant Kirchner am
Franckensplatze ſtattfinden. Daſelbſt ſind auch
die Verkaufsbedingungen nebſt Ertragsnachwei-
ſung täglich einzuſehen.

Halle, den 23. Januar 1852.
Die Hofrath Kirchner'ſchen Erben.

Bekanntmachung.

Auf Antrag der Erben ſoll der weiland der
Frau Johanne Chriſtiane verwittw. Schuhmann
geb. Sünderhauf hier gehörige, in hieſiger
Stadt am Markte gelegene Gaſthof „zur Sonne“
ſammt ungefähr 13 Ackern Feld und Wieſe,
ingleichen ſammt allem Vieh, Schiff und Ge-
ſchirr, ſowie den ſonſt nöthigen Jnventarien-
ſtücken und Wirthſchaftsgeräthen, im Ganzen
freiwillig gegen Meiſtgebot, wiewohl mit Vor-
behalt der Auswahl unter den Licitanten, ge
richtlich verkauft werden.

Es iſt hierzu von uns
der 15. März dieſes Jahres, Montag nach

dem Sonntage Oeuli,
als einziger Bietungs und zugleich Erſtehungs-
termin angeſetzt, und es werden Kaufluſtige,
unter Verweiſung auf die an Rathsexpeditions-
ſtelle hier einzuſehenden nähern Verkaufsbedin-
gungen, Grundſtücksbeſchreibungen und Jnven-
tarienverzeichniſſe, andurch geladen, im obigen,
im genannten Gaſthofe abzuhaltenden Termine,
Vormittags 10 Uhr vor uns zu erſcheinen, ſich
auf ſofortige Anzahlung oder Sicherſtellung des
zehnten Theils der Erſtehungsſumme einzurich-
ten, ihre Gebote bis ſpäteſtens Mittag 12 Uhr
anzubringen und das Weitere zu gewärtigen.

Lucka, am 4. Februar 1852.
Der Stadtrath daſelbſt.

Weber.

Verkauf
einer Mahl- und Oelmühle.
Von den den Erben des zu Dittfurth ver-

ſtorbenen Mühlenbeſitzers Carl Drache gehöri-
gen Grundſtücken ſollen theilungshalber folgende
unter den im Termin bekannt zu machenden Be-
dingungen, welche auch ſchon vorher von dem
Unterzeichneten zu erfahren ſind,

am 2. Junius d. J., Vormitt. 10 Uhr,
in der Mühle zu Dittfurth, Meilen von
Quedlinburg öffentlich nach Meiſtgebot ver-
kauft werden, nämlich:
1) die zu Dittfurth, einem Flecken an der

Bode von circa 2200 Einwohnern, unter
Nr. 197 belegene Mahl und Oelmühle mit
bedeutender Waſſerkraft. Die nächſte Mühle
liegt Meile entfernt. Die Mahlmühle
hat 3 Mahlgänge und 1 Spitzgang, auf
welchen täglich 3 Wispel Korn gemahlen
werden. Die Oelmühle hat 16 Paar Stam-
pfen, 1 Schlegel und 2 Rammenpreſſen, und
können auf derſelben täglich 2 Wispel Oel-
früchte geſchlagen werden. Die Wohn und
Wirthſchafts Gebäude, welche allein auf
16,115 Thlr. 10 Sgr. abgeſchätzt ſind, be
finden ſich in gutem Zuſtande, und bieten
die letztern ausreichende Räume für Stal-
lung, Getreide, Saat und Oelvorräthe,
Wagen und Brennmaterial.

Zu der Mühle gehört ein 4 Morgen gro-
ßer, ſehr fruchtbarer, mit ſchönen Obſtſor-
ten zum Theil mit edlen Geſträuchen be-
pflanzter Garten und 2 Keller im Berge
dem Mühlengebäude gegenüber, und außer-
dem eine Fiſchereigerechtigkeit im Mühlen-
graben, von einem jährlichen Reinertrage
von 20 Thlr.

2) eine Weidenbaumkabel, einige Morgen groß,
auf dem Dittfurther Anger, hinter dem
Mühlen- und Pfarrgarten belegen, zum
Theil mit Obſtbäumen bepflanzt;

3) eine Weidenbaumkabel, 60 Ruthen groß,
am Holzberge bei Dittfurth.

Bemerkt wird noch beſonders:

1) daß der Beſtbietende 2000 Thlr. Courant
baar oder in Staatspapieren im Termine zu
deponiren hat;

2) de der Zuſchlag 14 Tage vorbehalten
leibt;

3) daß mindeſtens die Hälfte der Kaufgelder

auf den Grundſtücken gegen 4 jährliche
Zinſen ſtehen bleiben kann;

4) daß die Uebergabe des Grundſtücks für den
Fall der Genehmigung am 1. Auguſt 1852
erfolgt.

Quedlinburg, den 13. Februar 1852.
Schellwien, Rechtsanwalt und Notar.

Söhne auswärtiger Eltern, welche das hieſige
Waiſenhaus als Penſionaire beſuchen wollen,
finden nächſte Oſtern höchſt anſtändige und freund-
liche Aufnahme. Das Nähere wird Herr Admi-
niſtrator Linnekogel zu ertheilen die Güte haben.

Einen Expedienten und einen geübten Schrei-
ber ſucht der Rechtsanwalt Seeligmüller in
Cönnern. Das Nähere bei Herrn G. RNietzſche
am Hoſpitalplatz.

Dienſtag zum Faſtnachten von 3 Uhr Nach-
mittags Erxtraconcert vom Stadtmuſtkchor.

Bad Wittekind, am 23. Februar 1852.
Guſtav Beſchnidt.

Die Kirchfahrt Teicha
erfüllt heut eine heilige Pflicht, indem ſie
durch den Unterzeichneten Jhnen, hochverehrte

Frau H. und Geh. K. R. B. geb.
e. in M. für das „werth-volle“ mit Freude auf- und angenommene
„Bibelbuch welches Sie unſrer Kirche,
in der Sie einſt getauft wurden, als Geſchenk
überſendet haben, öffentlich den ſchuldigen Dank
abſtattet. Wir haben Jhrer heut im Gebet vor
Gott gedacht und mit Herz und Mund Glück
und Heil für Sie von Dem erfleht, der die
Schickſale der Menſchen oft wunderbar leitet mit
treuer Vaterhand.

Möge das bedeutungsvolle, von Vielen lei-
der! nicht beherzigte Wort unſers alleinigen
Herrn und Meiſters, von der Hand Jhres hoch
geehrten Gatten als ernſtes Mahnwort für uns
eingezeichnet, (Luc. 11, V. 28.) auch noch von un-
ſern Kindern und Kindeskindern recht beherzigt
und ſo erſt dieſes theure Geſchenk, ein lautes
Zeugniß ihres ächt chriſtlichen Sinnes, ein wah
rer Segen für unſre Gemeinden werden.

Teicha, Dom. Estomihi 1852.
Dietrich P.

Se Stadt-Cheater. Bige
c

Mittwoch, den 25. Februar.

Zum erſten Male:

Eigenthum iſt Diebſtahl,
oder

Der Traum rines rothen Krpublikaners.
Zeitgemäße Poſſe in 3 Abtheilungen, nebſt einem

Vorſpiel:

Meine JTdee,
und einem Nachſpiel:

Das Erwachen,von Rudolph Hahn.
Muſik arrangirt und komponirt von Th. Hauptner.

A. Döbbelin.

Kleiderſtoffe
in weißen glatten und gemuſterten Stoffen aller Art, ſo wie ſchwarze Kleiderzeuge in Wolle und
Seide. Die neueſten Umſchlagetücher in verſchiedenen Farben, von den Billigſten bis zu den
Beſten, vorzüglich für Confirmanden paſſend, empfiehlt

S. A. Friedländer am Markt.
Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.
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